
 

 

 

Erforderliche Unterlagen für die Aufnahme von 

Vereinen/Institutionen in den Westfälischen Turnerbund/ 

zuständigen Turngau 
 

 

1. 

Vereinssatzung/ wichtiger Bestandteil: 

Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit 

„ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke“ 

im Sinne des Abschnitts „ Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung 

 

2.  

Amtsgerichtseintragung/ Auszug aus dem Vereinsregister 

 

3. 

Freistellungsbescheid zur Körperschaftssteuer über das 

zuständige Finanzamt 

 

 

Die Richtigkeit der Unterlagen wird überprüft,  wenn die 

Inhalte den Richtlinien entsprechen, wird die 

Vereinsanmeldung an den Landessportbund NRW, 

Duisburg und den Deutschen Turner-Bund, Frankfurt 

weitergeleitet. 

Vergabe der LSB- und DTB-Nummer. 
 

 

 


